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SATZUNG ZUR 1. ÄNDERUNG DER 

FRIEDHOFSORDNUNG UND -SATZUNG 
 

Stadt Langenburg 
Landkreis Schwäbisch Hall 

 
 

Aufgrund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des 
Bestattungsgesetzes in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg, sowie den §§ 2, 11 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für 
Baden-Württemberg, hat der Gemeinderat am 22.09.2020 die nachstehende 
1.  Änderung der Friedhofsordnung und -satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
 
§ 3 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 
(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet, 

 
1. die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen Kinderwagen und 

Fahrzeuge, die zur Fortbewegung zwingend erforderlich sind (z.B. 
Krankenfahrstühle und ähnliche Hilfsmittel), sowie Fahrzeuge der Gemeinde und 
der für den Friedhof zugelassenen Gewerbetreibenden, 

2. während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der Nähe Arbeiten 
auszuführen, 

3. den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu 
beschädigen sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtigterweise zu 
betreten, 

4. Tiere mitzubringen. Allerdings können angeleinte Hunde mitgebracht werden. 

5. Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern, 

6. Waren und gewerbliche Dienste anzubieten, 

7. Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken zu erstellen, 

8. Druckschriften zu verteilen. 
  
Ausnahmen können zugelassen werden, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofes 
und der Ordnung auf ihm zu vereinbaren sind. 
 
 
§ 9 Abs. 7 wird wie folgt hinzugefügt: 
 
(7) Die Vorschriften des Gesundheitsamtes sind hierbei zu beachten. 
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§ 10 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

 

(2) Auf den Friedhöfen werden folgende Arten von Grabstätten zur Verfügung 

gestellt bzw. sind vorgesehen: 

 
1. Reihengräber 
2. Urnenreihengräber 
3. Wahlgräber 
4. Urnenwahlgräber 
5. Rasenreihengräber 
6. Rasenreihengräber für anonyme Bestattungen 
7. Rasengräber 
8. Urnengräber für anonyme Bestattungen 
 

 
§ 15 Abs. 1, 2 und 5 werden wie folgt geändert: 
 
(1) In Grabfeldern mit besonderen Gestaltungsvorschriften müssen nach Ablauf der 

Frist in § 16 Abs. 1 Satz 2 Grabmale errichtet werden. Über die Vorschriften des 
§ 14 hinaus müssen in diesen Grabfeldern die Grabmale und sonstigen 
Grabausstattungen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die 
Umgebung erhöhten Anforderungen entsprechen. Bitte achten Sie auf die Herkunft 
des Steinmaterials. In verschiedenen Ländern wird dieses Material durch 
unzumutbare Arbeitsverhältnisse gewonnen (Kinderarbeit). Zur Gestaltung der 
Grünflächen empfehlen wir die Betriebe der Württembergischen Friedhofsgärtner 
(www.wfg-eg.de). 

(2) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz, Schmiedeeisen oder Bronze verwendet 
werden.  

(5) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale bis zu folgenden Größen zulässig: 
 

Ansichtsfläche bis  0,50 m²  
Höhe bis  0,80 m  
Breite bis  0,80 m  

 
 
§ 16 Abs. 6 wird wie folgt hinzugefügt: 
 
(6) Die Grabmalgenehmigung muss bei der Montage mitgeführt werden und ggf. beim             

zuständigen städtischen Mitarbeiter vor Ort vorgezeigt werden. 
 
 
§ 20 Abs. 9 wird wie folgt ergänzt: 

 
(9) Die Urnengräber im Bereich A (an den Eibensträuchern) werden von der Stadt mit 

Muschelkalkplatten abgegrenzt. Die trapezförmige Grabfläche darf nur zu 30 % mit 
Grabstein und Einfassung überbaut werden, damit die Verrottung der Urne 
gewährleistet bleibt. Das bedeutet die Grabsteine sind am oberen Ende der 
Grabfläche zu errichten. 
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§ 24 Nr. 2 e wird wie folgt geändert: 
 
Ordnungswidrig im Sinne von § 49 Abs. 3 Nr. 2 des Bestattungsgesetzes Baden-
Württemberg handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

2. entgegen § 3 Abs. 1 und 2 
 

e) Tiere mitbringt, allerdings können angeleinte Hunde mitgebracht werden. 

 
 

§ 2 
 

Inkrafttreten 
 
Die Satzung zur 1. Änderung der Friedhofsordnung und -satzung tritt am Tag nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
 
Langenburg, den 22.09.2020 
 
 
 
Wolfgang Class 
Bürgermeister 
 
 


